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RS OGH 1984/11/7 3Ob573/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1984

Norm

ABGB §1020

ABGB §1022

ABGB §1025

Rechtssatz

Der Widerruf eines Auftragsverhältnisses stellt eine Form der Au6ösung des Vertrages durch den Machtgeber dar, aus

der Rückschlüsse darauf, ob und in welchem Umfang das Auftragsverhältnis durch den Tod des Machthabers beendet

wird, nicht gezogen werden können.
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